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K 0016/2016 (DDI) 

Kleine Anfrage Anita Panzer (FDP, Feldbrunnen): Spitalliste des Kantons Solothurn: 

Gesuch der Privatklinik Obach für zusätzliche Leistungsaufträge (27.01.2016)  

 

Mit Regierungsratsbeschluss vom 1. Dezember 2015 Nr. 2015/2025 hat der Regierungsrat 

sämtliche Gesuche der Privatklinik Obach abgewiesen, insbesondere 

- das Gesuch um unbefristeten Leistungsauftrag für die Leistungsgruppe Viszeralchirurgie 

(VIS1)  

- das Gesuch zur Erteilung für die Leistungsaufträge Basispaket Chirurgie und Innere Medizin 

(BP), Pneumologie (PNE1), und Wirbelsäulenchirurgie (BEW8) 

 

In Zusammenhang mit diesem Beschluss bitte ich höflich um die Beantwortung folgender 

Fragen:  

1. Wird der Steuerzahler bzw. der Krankenversicherte durch diesen Entscheid finanziell ent-

lastet? 

2. Durch die höhere Baserate der Solothurner Spitäler AG (CHF 9‘650.-) gegenüber der Privat-

klinik Obach (CHF 9‘050.-) ergeben sich bei der gleichen Operation automatisch tiefere Kos-

ten in der Privatklinik Obach. Warum wird diesem wirtschaftlichen Umstand nicht mehr 

Rechnung getragen? 

3. Welche Auswirkungen ergeben sich, wenn die viszeralchirurgischen Eingriffe nicht mehr an 

der Privatklinik Obach durchgeführt werden können (Patientenflüsse, ausserkantonale Be-

handlungen, Personalbestand Privatklinik Obach, Steuereinnahmen, Investitionsschutz, 

etc.)? 

4. Will der Regierungsrat mit diesem Entscheid die Auslastung der eigenen Spitäler, insbeson-

dere des Neubaus des Bürgerspitals Solothurn, sichern?  

5. Wurde der Regierungsrat durch seine Dreifach-Rolle (Gesetzgeber, Besitzer öffentlicher 

Spitäler und Träger der Kostenbeteiligung) beeinflusst, die Gesuche der Privatklinik Obach 

abzulehnen?  

6. Der Leistungsauftrag für die Viszeralchirurgie wurde der Privatklinik Obach mehrfach be-

fristet zugesprochen, letztmals bis 31. Dezember 2016. Das Anforderungsprofil hat sich in 

dieser Zeit nicht verändert. 

a. Warum ist keine Verlängerung bzw. unbefristete Leistungsauftragsvergabe möglich? 

b. Wie ist die Komplikationsrate im Vergleich zu den anderen Spitälern? 

7. Für das Leistungsgesuch Wirbelsäulenchirurgie (BEW8) sei der Kanton Solothurn mit dem 

bestehenden Leistungsangebot abgesichert.  

a. Wie viele Personen, wohnhaft im Kanton Solothurn, lassen sich aus dieser Leistungs-

gruppe ausserkantonal behandeln?  

b. Warum wird der Privatklinik Obach die Ergänzung ihres Leistungsspektrums nicht ge-

währt, obwohl sie sehr viele orthopädische Eingriffe durchführt?  

 

Begründung 27.01.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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